
Erklärung über die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage nach EEG 

Wir bestätigen die Inbetriebnahme der nachgenannten Photovoltaikanlage nach § 3 Nummer 30 

EEG. Hierzu wurden folgende Voraussetzungen erfüllt: 

• Für die technische Betriebsbereitschaft wurde die Anlage fest an dem für den

dauerhaften Betrieb vorgesehene Ort und dauerhaft mit dem Wechselrichter

erforderlichen Zubehör so montiert, dass sie nach Herstellung des Netzanschlusses und

dem Einbau der Messeinrichtung ohne weitere Maßnahmen einspeisen kann.

• Bei der erstmaligen Inbetriebsetzung der PV-Anlage wurde durch den Generator (Modul)

Strom erzeugt und außerhalb der Anlage verbraucht. Dies gilt für alle Module.

Antragsnummer: 

Anlagenbetreiber: 

Name: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ Ort, Ortsteil: , 

Anlagenstandort: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ Ort, Ortsteil: , 

Gemarkung/Flur/Flurstück 

Daten der Photovoltaikanlage: 

Wechselrichterleistung:  kVA 

Modulleistung:  kWp 

Datum und Uhrzeit der Inbetriebnahme: 

Inbetriebsetzungsantrag gesendet am: 

Der Anlagenbetreiber(in) ist sich darüber bewusst, dass falsche Angaben zu einer strafrechtlichen 

Verfolgung führen können. 

 Ort, Datum  Unterschrift des Anlagenbetreibers 

 Ort, Datum  Unterschrift Anlagen Errichter / Installateur 
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